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3. Neue und uberarbeitete Naturschutzgebiete
sowie geschiitzte botanische und geologische Objekte

3.1 Vier neue Hochmoor-Naturschutzgebiete in der Gemeinde Hasliberg

Die Gemeinde Hasliberg gehért beziglich Moorschutz zu den wichtigen Gemein-
den im Kanton Bern. Nebst mehreren Flachmooren, fir deren extensive Bewirt-
schaftung Vertrage abgeschlossen wurden, konnte der Moorschutz in vier Hoch-
mooren von nationaler Bedeutung durch die Schaffung von Naturschutzgebieten
umgesetzt werden. Es handelt sich dabei um Ubriggebliebene Reste von einst
ausgedehnteren Mooren, welche sich auf einer Héhe von 1600 bis 1800 m .M.
zwischen den Moranenwallen des vor etwa 8000 Jahren zurlickgezogenen Aare-
gletschers als Decken-, Hang- oder Sattelmoore gebildet haben.

Das Verfahren der Unterschutzstellung wurde zwar ordentlich nach den einschla-
gigen gesetzlichen Bestimmungen aufgegleist. Doch wurden bereits die Vorschla-
ge des Naturschutzinspektorates zu Abgrenzung und Schutzbestimmungen im
Rahmen der 6ffentlichen Mitwirkung Ende 2000 heftig kritisiert. Die acht betrof-
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Abbildung 20: Geografische Lage der vier neuen Naturschutzgebiete in der Gemeinde Hasliberg.
1:25 000; reproduziert mit Bewilligung von Swisstopo (BA035145).
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fenen Korperschaften machten eine gemeinsame umfassende Eingabe und be-
zeichneten Bauertobmann Hans WiLL als Koordinator und Verhandlungspartner
gegentber dem Naturschutzinspektorat. Nach mehreren Ortsbesichtigungen —
u.a. eine im Beisein der zustandigen Regierungsratin E. ZOLcH-BALMER — und lang-
wierigen Verhandlungen konnte letztlich doch ein tragfahiger Konsens gefunden
werden. Wahrend der 6ffentlichen Auflage im Herbst 2002 sind denn auch keine
Einsprachen eingereicht worden, sodass der Regierungsrat die vier neuen Natur-
schutzgebiete am 18. Dezember 2002 beschliessen konnte (Abb. 20). Als ein-
schrankendste Schutzbestimmungen sind fur alle Gebiete das Betretungs- und
Beweidungsverbot der trittempfindlichen Zonen zu nennen. Dies betrifft 18,0 ha
der total 31,8 ha unter Schutz gestellten Flache. Weitere Einschrankungen betref-
fen das Sammeln von Beeren oder Pilze sowie das Pflicken oder Ausgraben von
Pflanzen. Vorbehalten bleiben gestalterische Massnahmen und pflegerische Ein-
griffe sowie die naturnahe forstliche Nutzung, sofern sie den Schutzzielen ent-
sprechen.

3.1.1 Héhenschwandmoor

Gemeinde Hasliberg
Regierungsratsbeschluss Nr. 4401 vom 18. Dezember 2002
LK 1210; Koord. 657 625/179 100; 1560 bis 1645 m 0.M.; Flache 18,3 ha

Das Hohenschwandmoor (Abb. 21) ist ein klassisches Sattelmoor. Hier kommen
alle Stufen der Moor- und Hochmoorbildung vor. In der Literatur vor 1930 wurde
noch ein «Hohenschwandseeli» erwahnt, welches inzwischen zu einem Schwing-
rasen verlandet ist. Sonnentau, Wollgras und Torfmoose wechseln sich ab mit
Rullen- und Schlenkenvegetation. Friher wurde auf Hohenschwand das magere
Land als Streue genutzt (Angaben nach LUbi und GROSSENBACHER). Seit Jahren ist das
Moor von der Beweidung nicht ausgenommen, das Vieh hat trittempfindliche
Bereiche zum Teil zertrampelt. Vor langerer Zeit sind zwei grosse Drainagegraben
ausgehoben worden, die den Wasserhaushalt des Biotops erheblich beeinflussen.
Wegen des gestorten Wasserhaushaltes konnte sich im Zentrum des Hochmoores
sogar ein Fichtenwald entwickeln.

Durch den Zivilschutz Oberhasli wurden im Herbst 2002 Teile des Lawinenholzes
aus der Hochmoorflache entfernt und ein Viehdurchgang geschaffen. Mit der
Alpschaft Balisalp konnte die Abzaunung des Moores vereinbart werden. Dieser
wird zusammen mit dem etwa 20 km langen Zaun des Wald-Weide-Projektes in
Hasliberg erstellt. Gemass Informationen der Projektleitung werden die Zaune im
Bereich Hohenschwand im Jahre 2003 erstellt. Das Zuschltten der Drainage-
graben und das Schwenten von Jungfichten sowie die Erstellung eines Viehtber-
ganges Uber den Bach sind geplante Aufwertungsmassnahmen. Fir einzelne
Teilflachen ist eine periodische Streuenutzung denkbar.
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Abbildung 21: Das Hohenschwandmoor auf 1600 m (.M. als typisches Beispiel fiir die Hochmoore
in Hasliberg. Die Kernzone mit der typischen Hochmoorvegetation — Schlenken, Bulten, Torfmoos-
teppiche — hat ein hohes Regenerationspotenzial. (Foto: Naturschutzinspektorat, September 1990)

3.1.2 Hinder der Egg

Gemeinde Hasliberg
Regierungsratsbeschlus Nr. 4402 vom 18. Dezember 2002
LK 1210; Koord. 659 025/178 750; etwa1755 m U.M.: Fldche 4,5 ha

Die einzelnen Teilflachen der «Moore Hinder der Egg» sind sehr unterschiedlich
ausgebildet und beeinflusst von zustrémendem Oberflachenwasser aus den
beweideten Hdngen der Umgebung. Hochmooranflige, Hochmoorflchen,
schwingrasenartige Bestande sowie ein wachsendes Moor in der Hauptmulde
sind vorhanden. Zwischen den einzelnen Moorflachen treten Borstgrasflichen
auf. Die Weidetiere suchten sich bisher Futter und Weg auch in trittempfindlichen
Bereichen. Mit einem Graben im Stdwesten wurde seinerzeit versucht, das Moor
zu entwassern. Dadurch unterblieb das Moorwachstum. Der heutige Wanderweg
fahrt randlich durch nasse Stellen, welche zum Teil zertrampelt sind. Gemein-
sam mit den Sportbahnen Hasliberg—Kaserstatt konnten Skipistenkorridore fest-
gelegt und ausgeschieden werden. Die Alpschaft zdunt das Moor seit Jahren ab,
die Zdune wurden dem Perimeter des Schutzgebietes angepasst. In der Endphase
der Unterschutzstellung wurden wir Gber das neue Projekt «Natur- und Erleb-
nisweg» im Gebiet Kaserstatt-Hohenschwand-Lischen orientiert. Besucherlen-
kungsmassnahmen und Informationen tber den Moorschutz (Aussichtsplatt-
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form, Steg, Infopodest usw.) im Naturschutzgebiet werden gemeinsam geplant.
Die erforderlichen Einrichtungen im Rahmen der Schutzziele und der erlassenen
Schutzbestimmungen sind méglich. Das Zuschitten des erwahnten Drainage-
grabens ist geplant und wird demndachst ausgefihrt.

3.1.3 Triglisegg

Gemeinde Hasliberg
Regierungsratsbeschlus Nr. 4403 vom 18. Dezember 2002
LK 1210; Koord. 658 500/178 350; 1'620 bis 1’670 m 0.M.; Flache 5.8 ha

Die Moore im «GrUobiwald», bei der einheimischen Bevolkerung als «Triglisegg»
bekannt, verdanken ihre Existenz ebenfalls dem Aaregletscher, der beim Zuriick-
weichen eine Staffel von Moranenwallen zurlickliess. Die Gelandeformen waren
Ideal fir die Bildung von einzelnen Hang- und Sattelmoore. Die heutige Mooraus-
bildung prasentiert sich sehr vielféltig: Torfmoosteppiche, Pfeifengrasbestdnde,
gut ausgebildete Zwergstrauchschichten mit Moor- und Heidelbeeren sowie Ril-
len und Schlenken. Der ganze Hangwald wurde anhin beweidet. Das Vieh suchte
sich Futter und den Weg auch in trittempfindlichen Bereichen. Im Rahmen der
oben erwahnten Wald-Weide-Ausscheidung werden die vorgesehenen Zaune
voraussichtlich im Jahre 2004 erstellt. Danach ist dann das ganze Naturschutzge-
biet von der Beweidung ausgenommen. Der bis ein Meter tiefe Drainagegraben
im zentralen schén ausgebildeten Sattelmoor soll zugeschiittet werden, damit der
Wasserhaushalt im Moor verbessert werden kann und ein Torf-Wachstum wieder
ermaglicht wird.

3.1.4 Dantschwaldli

Gemeinde Hasliberg
Regierungsratsbeschlus Nr. 4404 vom 18. Dezember 2002
LK 1210; Koord. 657 450/178 875; etwa 1520 m U.M.; Flache 3,2 ha

Das Moor im «Dantschwaldli», auch als « Gadmerwaldli» bekannt, zeichnet sich
aus durch eine wasserundurchlassige Mulde, welche jedoch vollstandig verlandet
Ist. Die Vegetation kann zum Teil noch als Schwingrasen angesprochen werden.
Nebst Torfmoosteppichen, Wollgrasbischeln und ausgebildeten Zwergstrauch-
heiden mit Moor- und Heidelbeeren sind verbreitet Fieberkleeflachen vorhanden.
An einigen Stellen sind Rullen und Schlenken entstanden. Der Weidezaun wurde
bisher ungliicklicherweise parallel zum Moorbiotop geflhrt, so dass die Tiere
dieses betreten mussten. Die machtigen Fichten ums Moor herum beeintrachti-
gen teilweise das Wachstum der hochmoorspezifischen Pflanzen. Durch Auslich-
ten der Fichten kann das Wachstum der Moorvegetation wieder gefordert wer-
den. Mit dem Bau der vorgesehenen Zaune in der Wald-Weide-Ausscheidung
wird auch hier das ganze Naturschutzgebiet von der Beweidung ausgenommen.

Ruedi Keller
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3.2 Oberburger Schachen

Gemeinden Burgdorf, Hasle und Heimiswil
Regierungsratsbeschluss Nr. 4405 vom 18. Dezember 2002
LK 1147; Koordinaten 615 500/208 600; 560 m 0.M.; Flache etwa 42 ha

Im Rahmen der gesamtschweizerischen Inventarisierung der Auen von nationaler
Bedeutungwurde u.a. auch der Oberburger Schachen ins Inventar aufgenommen
und 1992 per Verordnung bundesrechtlich geschitzt. Das Gebiet umfasst die
Emme zwischen Hasle und Oberburg sowie den angrenzenden Auenwald auf der
linken Flussseite. Da die rechte Uferseite sogar noch héhere Naturwerte aufweist
als die linke Seite, beantragte das Naturschutzinspektorat dem Bundesamt fir
Umwelt, Wald und Landschaft, BUWAL, diesen Teil ebenfalls ins Aueninventar
aufzunehmen. In der Vernehmlassung stimmten die betroffenen Gemeinden dem
Vorhaben zu. Mit der Revision der Auenverordnung, 2. Serie, wird die Erweiterung
nun voraussichtlich im Herbst 2003 vom Bundesrat in Kraft gesetzt. Mit der Schaf-
fung des Naturschutzgebietes wurde nun die Auenverordnung im erweiterten
Perimeter umgesetzt, d.h., die Abgrenzung parzellenscharf festgelegt, konkrete
Schutzvorschriften erlassen, die Nutzung geregelt und Pufferzonen bestimmt.

3.2.1 Schaffung des Naturschutzgebietes und Regelung der Nutzung

Im Juni 2001 wurde nach mehreren Gesprachen mit den betroffenen Eigenti-
mern und Gemeinden die 6ffentliche Mitwirkung durchgeftihrt. In den 12 einge-
reichten Eingaben dusserte sich niemand grundsatzlich ablehnend zum Perimeter
und zu den Schutzbestimmungen. Die Eingaben waren jedoch Anlass, um einen
Besucherlenkungsplan ausarbeiten zu lassen. Auf Anregung der privaten Natur-
schutzorganisationen WWEF und Pro Natura Unteremmental und dem Verein far
Vogelliebhaber und Vogelschutz Burgdorf wurden die Schutzbestimmungen er-
ganzt. Diese Ergdnzung sieht vor, dass das Naturschutzinspektorat, falls erforder-
lich, tempordre Ruhezonen zum Schutze speziell gefdhrdeter Arten bezeichnen
kann. Diese Zonen wurden im Gelande signalisiert und die Bevolkerung mittels
Information zu entsprechendem Verhalten angehalten.

Die Waldnutzung konnte auf der gesamten Waldflache mit Waldbewirtschaf-
tungsvertragen zwischen dem Naturschutzinspektorat und den Eigentimern
geregelt werden. Diese sehen eine Einschrankung der Waldnutzung bei gleichzei-
tiger Entschadigung nach geltendem Entschadigungsmodell des Kantons Bern
vor. Im Bereich des Renaturierungsprojekts konnte mit der Eigentimerin, der
Burgergemeinde Burgdorf, ein 50-jahriger Nutzungsverzicht mit der Moglichkeit
einer vorgangigen, letzten Nutzung und dem Vorbehalt der Sicherheitsholzerei
ausgehandelt werden. In den Ubrigen Waldern — im Besitz Privater, der Burger-
gemeinde Burgdorf und der Dorfgemeinde Hasle — sind Waldvertrage vorgese-
hen, welche eine Nutzung nach Waldgesetz mit zwei einschrankenden Bestim-
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mungen zulassen: erlaubt ist nur noch Naturverjlingung, der Laubbaumanteil soll
langfristig erhéht werden. In den Hangwaldern sind zudem Massnahmen zur
Hangentlastung vorgesehen.

Die Benutzung des Gebietes durch Reiter/innen konnte mit den betroffenen Reit-
vereinen einvernehmlich geregelt werden. Der bestehende Reitweg-Rundpar-
cours, der bisher die ganze Flache auf der linken Seite beanspruchte, wurde zu
Gunsten einer neuen Parallelfiihrung entlang des Dammweges aufgehoben. Im
rechten Teil verzichten die Reiter neu auf das Reiten.

In der 6ffentlichen Auflage gingen keine Einsprachen gegen das geplante Schutz-
gebiet ein. Im Dezember konnte der Oberburger Schachen per Regierungsrats-
beschluss unter kantonalen Naturschutz gestellt werden.

Mit Informationsveranstaltungen, Presseartikeln, Fiihrungen, Tafeln und einem
Informationsprospekt wurde die Offentlichkeit laufend tber die Belange des
Naturschutzgebietes und Uber die Aufwertungs- und Renaturierungsprojekte
orientiert.

3.2.2 Renaturierung auf der rechten Seite

Vor ihrer Korrektur 1880 holte die Emme im Oberburger Schachen auf der rechten
Seite gegen den Winterseyschachen aus und gestaltete ihr Flussbett weitgehend
selbst. Rodungen im Gebiet der Emmeoberlaufe bewirkten Erosionen, was im
Unterlauf zu enormen Geschiebemengen und damit zu einer Erhohung der Ge-
wassersohle flihrte. Um Siedlungen und Kulturland zu schiitzen, wurde die Emme
in der Folge eingeddmmt und begradigt, auch im Bereich des Oberburger Scha-
chens. Durch den beschleunigten Abfluss tiefte sich die Flusssohle nach und nach
ein. Dieser zunachst erwiinschte Trend hielt aber bis heute unvermindert an und
liess sich auch durch den Einbau zahlreicher Schwellen nicht ganz stoppen. Die
Emmesohle liegt heute 3 m tiefer als noch vor 100 Jahren! Da das Grundwasser
mit der Emmesohle verbunden ist, sank auch der Grundwasserspiegel.

Fur die angrenzenden Auenwadlder hatten diese Korrekturen nachteilige Folgen.
Auen bilden den Ubergangsbereich zwischen Wasser und Land und sind bekannt-
lich durch Haufigkeit und Intensitat periodischer Hochwasser und Uberfiihrungen
gepragt. Wird diese Verbindung durch den Einbau von Ddmmen unterbrochen,
fehlt der Schliissel fir die Entstehung neuer Lebensrdume durch die Flussdynamik
und damit die Voraussetzung fir die Erhaltung der Artenvielfalt. Ohne Massnah-
men wirde sich der Auenwald langfristig zu einem gewdhnlichen Buchenwald
entwickeln.

Basierend auf der Emmestudie 2050 der Versuchsanstalt fir Wasserbau, Hydro-
logie und Glaziologie (VAW) der ETH Zirich und dem Geographischen Institut der
Universitat Bern ergriff der zustandige kantonale Wasserbauingenieur deshalb die



36 Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern

Initiative, um im Winterseyschachen eine Renaturierung zu starten. Dazu wurden
auf der rechten Seite die seitlichen Verbauungen entfernt und der bestehende
Uferweg landeinwarts verlegt. Maschinell wurde ein Uferanriss geschaffen und
die Emme mit einer temporaren Blockschwelle und zwei provisorischen Buhnen
gegen das rechte Ufer abgelenkt (Initialphase). Die Emme kann sich nun ihr Bett
selber verbreitern (Erosionsphase). Knapp anderthalb Jahre nach dem Spatenstich
und nach mehreren Mittel- und Hochwassern hat sich das Bild im Oberburger
Schachen bereits stark verandert: Neue, ausgedehnte Kiesbanke haben sich ge-
bildet, und die rechte, bisher stark verbaute Seite hat sich in ein naturliches Ufer
zurlck verwandelt (Abb. 22).

Abbildung 22: Sicht auf das Renaturierungsprojekt am rechten Ufer, acht Monate nach dem
Spatenstich. (Foto: B. Kaufeler, Impuls, Thun, August 2002)

3.2.3 Aufwertungen auf der linken Seite

Linksufrig besteht eine provisorische Grundwasserschutzzone, die im Moment
eine Aufweitung des Emmeufers verunmdglicht. Als «Ersatz» wurde der Grund-
bach, der das Gebiet durchfliesst, auf seiner ganzen Lange aufgeweitet. Der
Grundbach ist ein ehemaliger Gewerbekanal, der heute nicht mehr genutzt wird.
Dieses Projekt im Auftrag des Naturschutzinspektorates konnte im gleichen
Wasserbauplanverfahren wie die Renaturierung rechtsufrig abgewickelt werden.
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Das Projekt umfasste ausserdem die Schaffung mehrerer Seitenarme zum Grund-
bach, die Ausbaggerung von Altldufen der Emme sowie die Anlage von Tuimpeln
far Amphibien. Der Einlauf des Grundbachs wurde ebenfalls natlrlicher gestaltet,
indem die beidseitigen Betonverbauungen teilweise abgebrochen wurden. Die
Wassereinspeisung des Grundbachs konnte dadurch erhéht werden (Abb. 23).

Abbildung 23: Aufwertung des Grundbachs. (Foto: M. Montani, Impuls, Thun, Juli 2002)

3.2.4 Die naturschitzerische Bedeutung

Um Auswirkungen des Renaturierungs- und des Aufwertungsprojektes beurtei-
len zu kénnen, wurden vier Umweltindikatoren durch Fachleute vor Beginn der
Arbeiten erfasst: die Vegetation, die Amphibien, die Vogel und die Weichtiere.
Bei allen erfassten Gruppen zeigte sich grosse Artenvielfalt, insbesondere im
rechtsufrigen Teil des Oberburger Schachens.

Ot1o BLaser, ehemals Freiwilliger Naturschutzaufseher, fand 154 verschiedene
Kréuter und Graser sowie 62 Baum- und Straucharten. Hans TRUSSEL vom Verein
flir Vogelliebhaber und Vogelschutz Burgdorf erfasste 52 Vogelarten, darunter
auch Raritaten wie den Eisvogel als Nahrungsgast.

Die Befunde fiir die Tiergruppen Amphibien und Weichtiere werden nachfolgend
Naher beschrieben:
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Amphibien (BEATRICE LUsCHER, KARCH)

Im Wald links der Emme existierten bisher keine abgetrennten, stehenden Gewads-
ser. Im Auftrag des Naturschutzinspektorates wurden solche stehenden Gewdsser
neu geschaffen, damit Amphibien sich auch hier fortpflanzen kénnen.

Im Gebiet rechts der Emme befinden sich fir Amphibien sehr wertvolle Lebens-
raume. Das nachgewiesene Artenspektrum ist bemerkenswert: Neben einer recht
grossen Grasfroschpopulation, kleinen Fadenmolch- und Bergmolchpopulatio-
nen und einzelnen Erdkrdten ist vor allem die mittelgrosse Geburtshelferkroten-
population sehr erfreulich. Diese Art, die in den letzten Jahren vielerorts Bestan-
deseinbussen zu verzeichnen hatte, ist charakteristisch fir das Emmental, einem
wichtigen Verbreitungsschwerpunkt der kleinen, graubraunen Krote mit ihrem
flétenreinen, glockenahnlichen Lockruf (auch Glogglifrésch oder Steichrottli ge-
nannt). Urspriinglich lebte die Art bei Bachen oder in Auengebieten, heute ist
der Oberburger Schachen fast das einzige noch teilweise natdrliche Habitat des
Glogglifréschs im Emmental. Hier konnte er dank guten topografischen und klima-
tischen Gegebenheiten (besonnte Felswande, sandiger Boden und steile, liickige
Waldbéschungen) und der vorbildlichen Neuanlage und Pflege von stehenden,
schwach durchflossenenen, fischfreien Gewassern am Fuss der B6schungen und
Felswande bis heute Uberleben. Sonst besiedelt er heute vor allem Bauernhofe mit
Feuerweihern, Garten oder Gruben. Wichtig sind neben dauerhaft wasserfiihren-
den Gewassern ohne Fische und Enten vor allem gut besonnte Landlebensrdume
wie karg bewachsene, lockere Béschungen, unverfugte Steinmauern oder Stein-
haufen, Garten mit Steinplatten sowie Waldrander.

Als kleine Sensation kann der Neufund eines Alpensalamanders verzeichnet
werden. Er erreicht hier den dussersten Punkt seines Verbreitungsgebietes (Alpen
und Voralpen norddstlich der Rhone) sowie den tiefstgelegenen in der Umge-
bung. Der am ganzen Kérper glanzend schwarze Alpensalamander bendtigt zur
Fortpflanzung im Gegensatz zu allen anderen Amphibienarten kein Gewasser, die
Larvalentwicklung findet im Kérper der Mutter statt. Nach zwei bis drei Jahren
Tragzeit werden zwei fertig entwickelte Jungtiere geboren.

Pflegemassnahmen werden auf diese beiden Arten ausgerichtet. Durch die Rena-
turierung werden die aktuellen Lebensraume voraussichtlich kaum beeintrach-
tigt, der vermehrte Lichteinfall kann sich positiv auf die Geburtshelferkréten aus-
wirken.

Weichtiere (JorG RUETSCHI, Hinterkappelen)

Einleitung und Methode

Die Abfrage der bestehenden Datenbank am Faunakartierungszentrum CSCF in
Neuenburg zeigte, dass in der ndheren Umgebung entlang der Emme 38 Land-
schnecken, acht Wasserschnecken sowie drei Muschelarten nachgewiesen wor-
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den waren (einige Arten vermutlich ausserhalb des eigentlichen Schachens).
Darunter befindet sich als europaweit hdchst gefahrdete Art die Bachmuschel
(Unio crassus), die in Burgdorf 1900 letztmals gefunden wurde. Vom Juni 2001
bis im November 2002 wurden im gesamten Gebiet an mehreren Tagen beider-
seits der Emme Schnecken gesucht. Dazu wurden die unterschiedlichen Struktu-
ren wie Bodenoberflache, auf der Vegetation, an und unter Totholz oder Steinen,
iIn Tumpeln usw. abgesucht. Zusatzlich wurden total 13 Boden- und Streueproben
a 1 Liter (10x10 cm) ausgestochen und im Labor mit einem Siebsatz von 10 mm
bis 0,7 mm gewaschen. Mit dieser Methode kénnen auch die kleinsten Arten wie
die Punktschnecke (Punctum pygmaeum) mit einer Grosse von <1 mm erfasst
werden.

Abbildung 24: Die Gemeine Bernsteinschnecke
(Succinea putris) lebt in naturnahen Waldern
und an Gewassern. Im Fuhler ist oft ein parasi-
tischer Saugwurm zu sehen (verdickte, geringel-
te Stelle), der damit versucht, Singvdgel anzu-
locken, die sein Endwirt sind. (Foto: D. Réthlis-
berger)

Ergebnisse

Mit der jetzigen Untersuchung konnten im Gebiet insgesamt 67 Schneckenarten
nachgewiesen werden, wovon sieben Wasserschnecken. Zusatzlich wurde eine
Erbsenmuschel (Pisidium sp.) gefunden. Dies entspricht rund 40% aller in der
Nordschweiz festgestellten Landschneckenarten (TURNER et al., 1998)! Die Bach-
muschel bleibt leider verschwunden. Von den Ubrigen alten Funden konnten bis
auf wenige Arten alle bestdtigt werden. Mit diesem Artenreichtum erweist sich
der Oberburger Schachen als zumindest von kantonaler Bedeutung, auch wenn
keine stark gefahrdete Arten dabei sind. Nach der Roten Liste sind drei Arten
gefahrdet, eine Landschnecke und zwei Wasserschneckenarten.

Die beiden Flussseiten weisen sehr unterschiedliche Artenspektren auf. Im rechts-
seitigen Teil wurden bis auf zwei alle Arten gefunden, wahrend der linksseitige Teil
mit nur 39 Arten, die oft auch arm an Individuen waren, als verarmt erscheint. Dies
ist vermutlich eine Folge der bisher eher intensiven forstlichen Nutzung, teilweise
mit monotonen Fichtenkulturen. Deren Nadeln versauern den Boden, wodurch
die meisten Schneckenarten und auch viele weitere Bodentiere verschwinden. Die
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Abbildung 25: Das Dunkle Kegelchen (Euconulus alderi) ist an Feuchtgebiete gebunden und gilt in
der Schweiz als gefdhrdete Art. Durchmesser etwa 2,5 mm. (Foto: D. Rothlisberger)

Abbildung 26: Wer findet die Schwarze Egelschnecke (Limax cinereoniger)im Oberburger Schachen?
Merkmale: 10-15 cm lang, schwarz mit langem Riickenkiel, Mittelfeld der Sohle weiss. Fundort und
-datum bitte dem Autor melden. (Foto: J. Rietschi)



Naturschutzinspektorat des Kantons Bern, Bericht 2002 41

eingeleiteten Massnahmen bilden fir viele Arten, die momentan nur noch relikt-
haft vorkommen, eine Chance, dass ihr Lebensraum gesichert werden kann.
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3.3 «GuUnsche-Witi»

Gemeinde Lengnau
Regierungsratsbeschluss Nr. 3065 vom 21. August 2002
LK 1126; Koord. 596 000/224 100; 430 m U.M.; Flache 40 ha

Vorgeschichte

Ausgeldst durch das Autobahnprojekt A5 Solothurn—Biel, die standigen Nésse-
schaden an den Kulturen und die starke Parzellierung hat der Regierungsrat 1983
Im Gebiet Lengnau—Pieterlen—Meinisberg eine Gesamtmelioration genehmigt. Im
Rahmen dieser Gesamtmelioration mussten auch die 6kologischen Ersatzmass-
nahmen fur den Autobahnbau festgelegt werden. Das kantonale Meliorations-
amt und das Naturschutzinspektorat haben sich dahingehend geeinigt, dazu das
Gebiet der «Glnsche-Witi» als Schutzzone auszuscheiden. Hier sollen auf einer
Flache von 20 Hektaren keine Entwésserungen gemacht und ein dichtes Netz von
6kologischen Aufwertungsflachen angelegt werden (z.B. dauernd wasserfiihren-
de Grében oder wechselfeuchte Mulden). Im Zuge der Revision der Verordnung
Uber die Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler Be-
deutung vom 14. August 2001 hat der Bundesrat das stdwestlich der solothur-
nischen Kantonsgrenze liegende und an die Schutzzone «Grenchner-Witi» an-
grenzende Gebiet «Glinsche-Witi» in das Objekt Nr. 102 «Witi» integriert und in
das Inventar der Wasser- und Zugvogelreservate von nationaler Bedeutung auf-
genommen.

Durch Regierungsratsbeschluss vom 2 1. August 2002 konnte das Naturschutzge-
biet «Glinsche-Witi» mit einer Fliche von rund 40 Hektaren geschaffen und so die
langfristige Erhaltung und Férderung des Gebietes als Rastplatz und Nahrungs-
gebiet firr ziehende Limikolen (Watvogel) in sinnvoller Ergénzung zur kantona-
len Landwirtschafts- und Schutzzone «Grenchner-Witi» des Kantons Solothurn
Sichergestellt werden.
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Naturschitzerische Bedeutung

Das Gebiet der «Glnsche-Witi» liegt in der Aareebene zwischen Lengnau und
dem sogenannten Rutisack. Es gehort zum Kerngebiet des Limikolen-Rastplatzes
«Grenchner-Witi» und gilt geméss Inventar der Schweizerischen Vogelwarte Sem-
pach zusammen mit der 6stlich angrenzenden «Grenchner Witi» auf Solothurner
Seite, als einer der wichtigsten Rastplatze fur Limikolen in der Schweiz. Die Bedeu-
tung des Naturschutzgebietes «Glinsche-Witi» liegt somit vor allem im ornitho-
logischen Bereich. Der Wert ergibt sich insbesondere durch vernasste Stellen und
je nach Jahreszeit und Witterung durch Wasserlachen auf den Feldern. Hier bieten
sich fur Limikolen ausgezeichnete Nahrungspldtze an. Die Schweizerische Vogel-
warte Sempach hat im Gebiet zwischen Lengnau und Grenchen 32 Limikolen-
arten festgestellt, die auf ihrer Durchreise Rast machen. Die periodischen Uber-
schwemmungen und Vernassungen der Boden im Frihjahr und Herbst ermagli-
chen den Wasser- und Watvogeln optimale Lebensbedingungen. Mit dem Gebiet
der «Giinsche-Witi» konnte also ein grossflachiger Ausgleichsraum geschaffen
werden. Er enthalt Lebensrdume der urspriinglichen Flussaue wie Giessen und
wechselfeuchte Mulden, aber auch eine extensiv genutzte offene Kulturland-
schaft mit einem dichten Netz an extensiv genutzten Wiesen, Graben mit Ufer-
vegetation sowie kleineren Gehélzen. Um das Ziel «Erhaltung und Férderung des
Gebietes als Rastplatz und Nahrungsgebiet fir ziehende Watvogel» zu erreichen,
soll auf die Anlage von neuen Drainagen sowie auf das Uberdecken von Kulturen
mit Folien und Plastiktunneln verzichtet werden. Die Bewirtschaftung der land-
und forstwirtschaftlich genutzten Flachen wurde mit Auflagen vertraglich geregelt
(Ertragsausfallentschddigung auf den intensiv genutzten, jedoch nicht drainierten
Flachen, auf den ausgedehnten Dauergrinlandflachen sowie auf der Waldparzelle).

Gestaltungsmassnahmen/Okologische Ersatzmassnahmen

Durch die Gesamtmelioration Lengnau-Pieterlen—Meinisberg wurden im Bereich
des neuen Naturschutzgebietes «Gunsche-Witi» verschiedene charakteristische
Naturelemente neu erstellt oder aufgewertet. In Zusammenarbeit mit der Inte-
ressegemeinschaft Wititunnel und der Bodenverbesserungsgenossenschaft ent-
stand ein Netz von dauernd wasserfiihrenden Gréaben und wechselfeuchten Mul-
den sowie ein zusammenhangender grossflachiger Ausgleichsraum im Abschnitt
Ginsche, wo die traditionell genutzte Flusslandschaft wieder hergestellt und auf-
gewertet wurde (Abb. 27).

Zusammen mit den 6kologischen Ersatzmassnahme der A5 (6kologische Ausge-
staltung der Regenwasserklarbecken unmittelbar angrenzend an den Gulinsche-
graben) entstanden im Zentrum des Naturschutzgebietes «Glinsche-Witi» Le-
bensraume der urspringlichen Flussaue (Giessen, Graben mit Ufervegetation und
wechselfeuchte Mulden) wie auch der extensiv genutzten offenen Kulturland-
schaft (Dauergriinland, Kopfweiden und kleinere Geholze).
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Abbildung 27: Neu gestalteter Glnschegraben im Naturschutzgebiet «Glnsche-Witi», im Hinter-
grund 6kologische Ersatzmassnahmeflache fur die A5 (Giessenlauf). (Foto: D. Fasching, Mdrz 2003)

Die neu gestalteten Flachwasserzonen entwickelten sich sehr gut: Bereits im Jahr
2002 konnten eine ansehnliche Populationen von Kreuzkroten festgestellt und
rastende Limikolen, wie z.B. der Flussregenpfeiffer, beobachtet werden.

Daniel Fasching

«Global reden, banal denken, fatal handeln.» Robin Wood



	Neue und überarbeitete Naturschutzgebiete sowie geschützte botanische und geologische Objekte

